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Bekanntmachung der nächsten 
Gemeindevertretersitzung

Die	nächste	Sitzung	der	Gemeindevertretung	Neuenhagen	bei	Berlin	findet	am

Donnerstag, 2. Juni 2016, um 18.00 Uhr
im Max-Thormann-Saal des Rathauses statt.

Die	Tagesordnung	wird	durch	Aushang	im	Rathaus	und	im	Internet	auf	der	Home-
page	der	Gemeinde	unter	www.neuenhagen-bei-berlin.de	bekannt	gegeben.

gez.	Ilka	Goetz
Vorsitzende	der	Gemeindevertretung

Beratungstermine der Ausschüsse
der Gemeindevertretung

Umwelt-,	Bau	und	
Ortsentwicklungsausschuss	 20.	Juni,	18.30	Uhr,	Parkettsaal,	Am	Rathaus	1

Verwaltungs-	und
Wirtschaftsausschuss	 21.	Juni,	18.30	Uhr,	Parkettsaal,	Am	Rathaus	1

Kultur-	und	Sozialausschuss	 22.	Juni,	18.30	Uhr,	Parkettsaal,	Am	Rathaus	1

Finanzausschuss	 23.	Juni,	18.30	Uhr,	Parkettsaal,	Am	Rathaus	1

Hauptausschuss	 30.	Juni,	18.00	Uhr,	Parkettsaal,	Am	Rathaus	1

Stellenausschreibung

Zum	15.08.2016	suchen	wir	eine/n

Mitarbeiter/in im kommunalen Sitzungsdienst

mit	30	Wochenstunden,	unbefristet.

Ihre Aufgaben:
-	 Wahrnehmung	des	Sitzungsdienstes	für	den	Verwaltungs-	und	Wirtschaftsaus-
	 schuss,	den	Finanzausschuss	sowie	für	die	Gemeindevertretung,	einschließlich	
	 der	Vor-	und	Nachbereitung	sowie	Terminüberwachung
-	 Pflege	der	Stammdaten	für	die	Gemeindevertretung	und	alle	Ausschüsse	sowie	

	 Planung	und	Abrechnung	der	Aufwandsentschädigung	für	ehrenamtlich	
	 Tätige	und	Fraktionen
-	 Verwaltung	der	Mitgliedschaften	der	Gemeindeverwaltung
-	 Unterstützung	im	Fachbereichsmanagement	des	Fachbereichs	
	 Verwaltungssteuerung	und	Finanzen.

Vorausgesetzt wird:
-	 Abschluss	als	Verwaltungsfachangestellte/r	oder	eine	vergleichbare	Qualifikation
-	 Berufserfahrung	in	der	entsprechenden	Tätigkeit,	insbesondere	der
	 Protokollführung
-	 kommunalrechtliche	Kenntnisse	sind	wünschenswert
-	 strukturierte	und	selbstständige	Arbeitsweise
-	 serviceorientiertes	und	freundliches	Auftreten
-	 Bereitschaft	zur	Tätigkeit	in	den	Abendstunden
-	 sicherer	Umgang	mit	den	gängigen	MS-Office-Anwendungen
-	 wünschenswert	sind	Kenntnisse	im	Umgang	mit	der	Sitzungsdienst-
	 software	Session
-	 Führerschein	Klasse	B.

Die	Vergütung	erfolgt	nach	Entgeltgruppe	5	TVöD.

Ihre	 Bewerbung	 mit	 aussagekräftgen	 Unterlagen	 richten	 Sie	 bitte	 bis	
spätestens	19. Juni 2016	an	folgende	Adresse:	
Gemeinde	Neuenhagen	bei	Berlin,	Personalservice
Am	Rathaus	1,	15366	Neuenhagen	bei	Berlin.
Gern	nehmen	wir	Ihre	Bewerbungsunterlagen	auch	per	E-Mail	entgegen:	
j.schwanenberger@neuenhagen-bei-berlin.de

Für	Rückfragen	steht	Ihnen	Frau	Schwanenberger	unter	Tel.	(03342)	245131	
zur	Verfügung.
Neuenhagen,	den	11.05.2016

Jürgen	Henze
Bürgermeister

Übersicht über die in der Bauverwaltung 
bearbeiteten Anträge auf Vorbescheid und 

Baugenehmigung für April 2016

Standort Vorhaben

Rotterdamer	Straße	11	 Einfamilienhaus
Gothaer	Straße	19	 Aufstockung	Einfamilienhaus
Apoldaer	Straße	30	 Einfamilienhaus
Landhausstraße	7	A	 Einfamilienhaus
Niederheidenstraße	89	 Anbau	und	Aufstockung
Sankt-Georgs-Weg	6	 Einfamilienhaus
Ostring	63	 Umnutzung	Gästezimmer	für	Hairstyling
Karl-Liebknecht-Straße	29	 Einfamilienhaus
Prof.-Zeller-Str.	34	 Anbau	an	Einfamilienhaus
Dr.-Horst-Rocholl-Str.	13	 Einfamilienhaus
Harzburger	Straße	31	 1.	Änderung	Baugenehmigung
Am	Umspannwerk	10	 Anbau	Überdachung	Pförtnergebäude
Nikolaus-Kalff-Weg	14	 Einfamilienhaus
Parkstraße	9	 Einfamilienhaus
Wiesenweg	9	 Einfamilienhaus
Rudolf-Breitscheid-Allee	77	 Umbau-	und	Anbau
Kiefernallee	21	 Voranfrage	Einfamilienhaus

Ende des amtlichen Teils



Informationen aus dem Fundbüro der Gemeinde

Im Fundbüro der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin wurden im letzten Monat nach-
stehend aufgeführte Gegenstände abgegeben:
 • 2 Schlüsselbunde, 
 • 1 Handy,
 • 2 Fahrräder.
Die Eigentümer werden gebeten, ihre Fundsachen beim Bürgerservice der Gemein-
de Neuenhagen bei Berlin, Am Rathaus 1, während der Sprechzeiten abzuholen. 

Ihr Bürgerservice

Redaktionsschluss für den Kultur-Kalender,  
Ausgabe Juli bis September 2016

Für die nächste Ausgabe des Kalenders werden alle Veranstalter um Informationen 
über öffentliche Veranstaltungen in den beiden Gemeinden bis spätestens 1. Juni 
2016 gebeten.

Die Termine, Kurzinformationen und evtl. Fotos werden, allerdings ohne Rechtsan-
spruch, kostenlos veröffentlicht.

Veranstaltungsmeldungen für Neuenhagen an:
Bürgerhaus der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin
Hauptstraße 2, 15366 Neuenhagen bei Berlin
Tel.: (03342) 1578822 / Fax: (03342) 1578819
E-Mail: M.Thalheim@buergerhaus-neuenhagen.de

Veranstaltungsmeldungen für Hoppegarten an:
Gemeinde Hoppegarten
Lindenallee 14, 15366 Hoppegarten OT Dahlwitz-Hoppegarten
Tel.: (03342) 393-222 / Fax: (03342) 393-150
E-Mail: Madeleine.Bertz@gemeinde-hoppegarten.de

Anträge für die Nutzung von Räumen und 
Sporthallen der Schulen  durch Vereine sind 

bis 31. Mai zu stellen

Die Vereinbarungen zur Nutzung von Sporthallen und Räumen in Kindertagesstät-
ten, Schulen und Sporthallen in Trägerschaft der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 
enden am 20. Juli 2016.
Die Anträge zur Nutzung der Gartenstadt-Halle und Sporthalle der Goethe-Grund-
schule sowie Räumen in den Sommerferien (21. Juli bis 01. September 2016) sind 
bis zum 31. Mai 2016 in schriftlicher Form (E-Mail, Fax, Brief) bei der Gemeinde 
einzureichen.
Achtung! Die Gartenstadt-Halle ist wegen Instandhaltungsarbeiten in der Zeit vom 
22.08. bis 05.09.2016 und die Sporthalle der Goethe-Grundschule vom 15.08. bis 
21.08.2016 geschlossen. Vom 01.09. bis 04.09.2016 bleibt die Sporthalle der Goe-
the-Grundschule (Einschulung) ebenfalls geschlossen. Die Sporthalle der Grund-
schule am Schwanenteich bleibt die gesamten Ferien geschlossen!
Anträge zur Nutzung von Sporthallen und Räumen in Schulen im Schuljahr 
2016/2017 sind ebenfalls bis zum 31. Mai 2016 in schriftlicher Form (E-Mail, Fax, 
Brief) einzureichen.

Die Anträge müssen enthalten:
- Antragsteller
- Angabe der Sportart
- Objekt
- Tag und Uhrzeit der gewünschten Nutzung
- Eventueller(s) Ausweichtermin, Ausweichobjekt
- Personenzahl
- Nutzung durch Kinder, Jugendliche, Erwachsene
- Verantwortliche/r Übungsleiter/in mit Anschrift, Telefonnummer.

Anträge nach dem 31. Mai 2016 werden nicht berücksichtigt!

Sie sind zu richten an:
Gemeinde Neuenhagen bei Berlin
Bürgerdienste und Einrichtungen
Fachbereich II, Frau Butter
Am Rathaus 1, 15366 Neuenhagen. Fax: 03342/245-548
E-Mail: m.butter@neuenhagen-bei-berlin.de 

Fachbereich II 
Bürgerdienste und Einrichtungen

Schließzeiten der Neuenhagener Kitas
im Jahr 2016

Alle Kindertagesstätten der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin sind im Jahr 2016 an 
folgenden Tagen geschlossen:

27. bis 30. Dezember 2016

Wir bitten alle Eltern, sich mit ihrer Urlaubsplanung rechtzeitig darauf einzustellen.

Gunter Kirst
Fachbereichsleiter
Bürgerdienste und Einrichtungen

Hinweise für ein gutes nachbarschaftliches 
Zusammenleben in unserer Gemeinde

In unserer Gartenstadt Neuenhagen bei Berlin leben derzeit rund 18.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner. Damit dieses Zusammenleben möglichst reibungslos 
funktioniert, müssen einige grundsätzliche Regeln eingehalten werden, auf die die 
Gemeindeverwaltung an dieser Stelle hinweisen möchte:

Im Brandenburgischen Nachbarrechtsgesetz ist festgeschrieben, was 
der einzelne Grundstückseigentümer auf seinem Grundstück – auch im Hin-
blick auf die Nachbarn – darf oder nicht darf. Grenzabstände für Pflan-
zen sind darin ebenso geregelt wie Einfriedungen und Grenzwände. 
Im Internet nachzulesen unter: http://service.brandenburg.de/de/nachbarschafts-
recht_/137876

Darüber hinaus gilt in der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin die Ordnungsbehörd-
liche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung, in der u. a. folgende Aspekte geregelt sind:

Schutz der Verkehrsflächen und Anlagen 
Die Anlagen und Verkehrsflächen sind schonend zu behandeln. Es ist insbesondere 
untersagt:
  • in den Anlagen und auf Verkehrsflächen unbefugt Sträucher und Pflanzen  
  einzusetzen bzw. aus dem Boden zu entfernen oder zu beschädigen 
 • Sperrvorrichtungen und Beleuchtungen zur Sicherung von Verkehrsflächen und 
  Anlagen unbefugt zu beseitigen, zu beschädigen oder zu verändern sowie  
  Sperrvorrichtungen zu überwinden
 • Anlagen sind außerhalb dafür vorgesehener Flächen mit Kraftfahrzeugen nicht  
  zu befahren bzw. Kraftfahrzeuge sind dort nicht abzustellen!

Schutzvorkehrungen an Grundstücken 
 • Grundstückseinfriedungen müssen so hergestellt und unterhalten werden, dass 
  angrenzende Verkehrsflächen und Anlagen ohne eine Gefahr für Personen oder 
  Sachen benutzt werden können. 
 • Hecken, Bäume, Sträucher oder sonstige Pflanzen auf Grundstücken dürfen  
  nicht in den Verkehrsraum hineinragen. Bäume, Äste, Zweige müssen über Geh- 
  und Radwegen mindestens 2,50 Meter, über Fahrbahnen mindestens 4,50  
  Meter entfernt gehalten werden. Totholz, trockene Äste und Zweige sind  
  vollständig zu entfernen. 
 • Blumenkästen, Fahnen und andere Gegenstände an Gebäuden und baulichen  
  Anlagen sind gegen das Herabfallen auf angrenzende Verkehrsflächen und  
  Anlagen zu sichern. 

Abfallentsorgung 
 • Abfallbehälter auf Verkehrsflächen und in Anlagen sind nur zur Aufnahme  
  kleinerer Mengen von Abfällen bestimmt. Jede zweckwidrige Benutzung,  
  insbesondere das Einbringen von Haus-, Garten- oder Gewerbeabfällen, ist  
  verboten! 
 • Das Einwerfen von Glas in dazu bereitgestellte Container ist an Werktagen nur  
  zwischen 7.00 Uhr und 13.00 Uhr und von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr erlaubt. An  
  Sonn- und Feiertagen ist das Entsorgen von Glas in die dafür vorgesehenen  
  Glascontainer nicht gestattet.
 • Das Abstellen von Dosen, Glas, Papier, Sperrmüll oder sonstigen Materialien auf 
  oder neben Sammelbehälter (z. B. Glascontainer) ist verboten. 
 • Die gefüllten Abfallbehälter (Restmüll, Papier etc.) oder Sperrgut dürfen  
  frühestens am Abend vor der Entleerung/Abholung auf Verkehrsflächen  
  bereitgestellt werden. Nach der Entleerung sind die Behälter unverzüglich von  
  der Verkehrsfläche zu entfernen. 
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	 •	Die	 für	 die	 Sperrgutabfuhr	 bereitgestellten	 Gegenstände	 sind	 so	 zu	 lagern,	 	
	 	 dass	 eine	 Behinderung	 des	 Verkehrs	 und	 eine	 Verunreinigung	 der	 	
	 	 Verkehrsfläche	 ausgeschlossen	 sind.	 Nicht	 von	 der	 Sperrgutabfuhr	 	
	 	 mitgenommene	Gegenstände	müssen	umgehend,	spätestens	jedoch	bis	zum	
	 	 Einbruch	der	Dunkelheit,	von	der	Verkehrsfläche	entfernt	werden.
	 •	Verunreinigungen	 durch	 nicht	 abgeholte	 Haushalts-,	 Garten-,	 sperrige	 oder	 	
	 	 sonstige	Abfälle	sind	vom	Bereitsteller	unverzüglich	und	schadlos	zu	beseitigen.

Hundehaltung
Auf	Verkehrsflächen	und	 in	Anlagen	 innerhalb	 im	Zusammenhang	bebauter	Orts-
teile	 sind	 Hunde	 an	 der	 Leine	 zu	 führen.	 Der	 Anleinzwang	 gilt	 auch	 für	 Flächen	
außerhalb	bebauter	Ortsteile,	wenn	diese	von	der	Gemeinde	Neuenhagen	bei	Berlin	
entsprechend	gekennzeichnet	sind.

Die	 Ordnungsbehördliche	 Verordnung	 ist	 nachzulesen	 unter:	 http://www.neuen-
hagen-bei-berlin.de/rechtsgrundlagen/2/5122/ordnungsbehördliche-verordnung-
sicherheit-ordnung.html.	

Reinigung der Gehwege:

Zu	den	durch	die	Gemeinde	geregelten	Pflichten	der	Anlieger	gilt	die	Reinigung 
von Gehwegen von Laub	 und Unrat und der Winterdienst	 vor	 dem	 eigenen	
Grundstück.	Die	Straßenreinigungssatzung	 legt	 fest,	 in	welchem	Umfang	und	zu	
welchen	Zeiten	gereinigt	werden	muss.	Für	die	Reinigung	der	Straßen	gibt	es	einen	
Kehrplan,	der	von	der	Gemeindeverwaltung	in	Abstimmung	mit	dem	beauftragten	
Unternehmen	 für	 die	 Straßenreinigung	 festgelegt	 wird	 und	 regelmäßig	 im	 Amts-
blatt	für	die	Gemeinde	im	„Neuenhagener	Echo“	oder	im	Internet	nachzulesen	ist.	
Im	 Internet	 nachzulesen:	 http://www.neuenhagen-bei-berlin.de	 /	 Bürgerportal	 /	
Straßenraum	/	Straßenreinigung

Lärmschutz:

Für	 reine,	 allgemeine	 und	 besondere	 Wohngebiete	 gilt,	 dass	 lärmintensive	 Gerä-
te	und	Maschinen	sonn-	und	feiertags	gar	nicht	und	an	Werktagen	(montags	bis	
sonnabends)	in	der	Zeit	von	20	bis	7	Uhr	nicht	betrieben	werden	dürfen.	So	dürfen	
Rasenmäher	in	Wohngebieten	nur	werktags	(montags	bis	sonnabends)	zwischen	7	
und	20	Uhr	betrieben	werden.	Besonders	laute	Geräte	wie	Freischneider,	Grastrim-
mer/Graskantenschneider,	Laubbläser	und	Laubsauger	dürfen	werktags	nur	in	der	
Zeit	von	9	bis	13	Uhr	und	von	15	bis	17	Uhr	benutzt	werden.	
Die	Sonntage	und	die	gesetzlich	anerkannten	Feiertage	sind	Tage	der	allgemeinen	
Arbeitsruhe.	Öffentlich	wahrnehmbare	Arbeiten,	die	geeignet	sind,	die	äußere	Ruhe	
des	Tages	zu	stören,	sind	verboten.	Das	bedeutet,	dass	Arbeiten	mit	Geräten	wie	
Kreissäge,	Bohrmaschine,	Trennschleifer,	Axt,	Hammer	u.	ä.	nicht	zulässig	sind.	Der	
Feiertagsschutz	gilt	grundsätzlich	von	0	bis	24	Uhr.	

Feuerwerk:

Das	Abbrennen	von	Feuerwerk	 ist	vom	2.1.	bis	30.12.	eines	 jeden	Jahres	grund-
sätzlich	verboten!	Laut	§	12	Landesimmissionsschutzgesetz	bedarf	das	Entzünden	
eines	Feuerwerks	der	Genehmigung	des	Ordnungsamtes.	Zweck	der	Anzeige	ist	es,	
Leben,	Gesundheit	und	Sachgüter	zu	schützen.	Genehmigungen	werden	vom	Neu-
enhagener	Ordnungsamt	deshalb	nur	in	begründeten	Ausnahmefällen	ausgestellt,	
d.h.	wenn	gemeindliches	 Interesse	besteht,	 also	bei	gemeindlichen	Veranstaltun-
gen	oder	großen	Jubiläen	von	Vereinen.

Verbrennen:

Es	ist	generell	verboten,	stark	wasserhaltiges	Grünmaterial	(Pflanzenmaterial),	aber	
auch	behandeltes	Holz	(Bauholz,	Möbelreste)	und	andere	brennbare	Abfälle	zu	ver-
brennen.	Das	Verbrennen	von	Holz	ist	nur	unter	folgenden	Bedingungen	erlaubt:
	 •	Die	Feuerstelle	wird	nur	gelegentlich	betrieben.
	 •	Als	 Brennstoff	 wird	 ausschließlich	 naturbelassenes,	 stückiges	 Holz	 	
	 	 einschließlich	anhaftender	Rinde	genutzt	(Scheitholz).
	 •	Der	Brennstoff	ist	lufttrocken.
	 •	Die	Größe	des	Feuerhaufens	übersteigt	nicht	 folgende	Maße:	Durchmesser	1		
	 	 Meter,	Höhe:	1	Meter
	 •	Das	Feuer	wird	bis	 zum	vollständigen	Erlöschen	der	Glut	 von	einer	 zuverläs-	
	 	 sigen	Aufsichtsperson	überwacht.	Es	muss	sichergestellt	sein,	dass	bei	starken		
	 	 Winden	und	bei	stärkerer	Rauchentwicklung	das	Feuer	sofort	gelöscht	werden		
	 	 kann.

Laubentsorgung:

In	den	Monaten	September	bis	Dezember	wird	in	der	Gemeinde	Neuenhagen	bei	
Berlin	 durch	 die	 beauftragte	 Straßenreinigungsfirma	 das	 Straßenbaumlaub	 der	
Straßenbäume	eingesammelt	und	zur	Kompostierung	gebracht.	Von	den	Anliegern	
ist	das	Laub	auf	dem	Randstreifen	ordentlich	zusammen	zu	harken.	Das	Laub	ist	
nicht	in	das	Gerinne	zu	harken,	denn	dort	verstopft	es	die	Regenentwässerung.	
Das	auf	Privatgrundstücken	anfallende	Laub	und	andere	Gartenabfälle	sind,	soweit	
nicht	selbst	kompostierbar,	dem	vom	Landkreis	organisierten	Entsorgungssystem	
zuzuführen.	Es	 ist	nicht	gestattet,	das	auf	Privatgrundstücken	anfallende	Laub	 in	
den	öffentlichen	Straßenraum	zu	transportieren	und	dort	auf	Kosten	der	Allgemein-
heit	entsorgen	zu	lassen.	

Winterdienst:

Jeder	 Grundstücksbesitzer,	 dessen	 Grundstück	 entlang	 öffentlicher	 Straßen	
verläuft,	 ist	 zur	 Schnee-	 und	 Glättebeseitigung	 auf	 dem	 Gehweg	 verpflich-
tet.	 Als	 Gehweg	 gilt	 auch	 ein	 begehbarer	 unbefestigter	 Seitenstreifen	 oder	 ein	
für	 die	 Bedürfnisse	 des	 Fußgängerverkehrs	 erforderlicher	 Streifen	 der	 Fahr-
bahn,	 wenn	 auf	 keiner	 Straßenseite	 ein	 Gehweg	 besonders	 abgegrenzt	 ist.	
Die	Gehwege	sind	in	einer	für	den	Fußgängerverkehr	erforderlichen	Breite	von	bis	
zu	1,50	Meter	von	Schnee	freizuhalten	und	bei	Glätte	zu	streuen.	Schnee	ist	in	der	
Zeit	von	7.00	-	20.00	Uhr	unverzüglich	nach	beendetem	Schneefall,	nach	20.00	Uhr	
gefallener	Schnee	bis	7.00	Uhr	des	folgenden	Tages,	an	Sonn-	und	Feiertagen	bis	
9.00	Uhr	zu	entfernen. 
Für	den	Winterdienst	auf	Gehwegen	darf	in	der	Gemeinde	Neuenhagen	bei	Berlin	
kein	Streusalz	oder	Auftaumittel	verwendet	werden.	Mittel	dieser	Art	gelangen	 in	
den	Boden,	belasten	das	Grundwasser	 und	 schädigen	die	Wurzeln	der	Straßen-
bäume	 irreparabel.	Die	Verwendung	von	Streusalz	oder	Auftaumitteln	 ist	 nur	bei	
plötzlich	auftretendem	Blitzeis	zulässig.	Die	Grundstückseigentümer	werden	gebe-
ten,	nach	dem	Schneeräumen	Sand,	Kies	oder	Splitt	zum	Abstumpfen	der	Flächen	
zu	verwenden.

Bei Fragen zum Ortsrecht hilft Ihnen das Ordnungsamt der Gemeindeverwal-
tung unter (03342) 245-330 gern weiter.

Veranstaltungen im Bürgerhaus und in 
der Anna-Ditzen-Bibliothek

Maxi Arland präsentiert „Maxis Kreuzfahrt der Träume“
05.06.2016 ab 16:00 Uhr
mit	Maxi	Arland,	Monika	Martin,	Henry	Arland,	Cornelia	Patzlsberger,	Maxis	Traum-
schiff-Ballett	Entertainment	ist	seine	Leidenschaft	und	sein	Leben,	die	Bühne	sein	
Zuhause.	Maxi	Arland	ist	nicht	nur	Moderator	und	Publikumsliebling	zahlreicher	TV-
Formate,	sondern	auch	erfolgreicher	Musiker.
Eintrittskarten	ab	34,90	Euro

Tränklers Puppenbühne zeigt „Kasper und der Zauberer“
15.06.2016 um 16:30 Uhr
Karten:	6,00	€	an	der	Kasse	ab	16.00	Uhr
Veranstalter:	Tränklers	Puppenbühne

Bilderbuchkino +1: „Abgeschlossen“ von Marjan De Smet
16.06.2016 um 16:00 Uhr, Anna-Ditzen-Bibliothek
Die	Veranstaltung	ist	für	Kinder	ab	4	Jahre	geeignet.	Der	Eintritt	ist	frei,	eine	vorhe-
rige	Anmeldung	jedoch	erforderlich.

Fest zum Jubiläum „5 Jahre Bürgerhaus Neuenhagen“
25.06.2016 um 12:00 Uhr
BUNTES	PROGRAMM	von	12.00	bis	22.00 Uhr!
Zahlreiche	Angebote	im	Haus
ab	12.00	Uhr	Musik,	Kinderbeschäftigung,	Gastronomie
ab	13.00	Uhr	Präsentation	der	Vereine	mit	Info-Material	an	Ständen
14.00	Uhr	Gala	der	im	Haus	trainierenden	und	probenden	Vereine
16.00	Uhr	Kinderprogramm:	„Das	Weite	Theater“	zeigt	„Bei	der	Feuerwehr	wird	der	
Kaffee	kalt“	in	der	Bibliothek
18.00	Uhr	Party	mit	der	Live-Band	ZODBRENNER
20.30	Uhr	Party	mit	DJ

Eintritt frei!
Veranstalter:	Bürgerhaus/Anna-Ditzen-Bibliothek/Restaurant	„Morstein‘s“
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100 % Tanzmusik. Die Standard- und Lateintanzparty 
mit DJ Christian Herrmann 03.09.2016 um 20:00 Uhr
Für alle, die gern Discofox, Cha Cha Cha, Salsa, Rumba, Walzer, Tango oder Jive 
tanzen! Telefonische Tischreservierungen möglich unter 03342-1578822.
Eintrittskarten ab 8,50 Euro

WATERLOO – A TRIBUTE TO ABBA
04.09.2016 um 18:00 Uhr
Erleben Sie mit der ABBA-Cover-Show-Band „Waterloo – a Tribute to ABBA“  eine 
mitreißende Hommage und eine wunderbare Zeitreise in die goldenen 70er Jahre!
Zahlreiche Kostümwechsel und detailgetreue ABBA-Choreographien erwecken ein 
Gefühl, wie man es aus Aufnahmen jener Zeit kennt. Zwei fantastische Sängerinnen, 
gepaart mit einer absoluten Live-Band, die es versteht den bekannten ABBA-Sound 
nahezu authentisch wiederzugeben, spielen sich in die Herzen des Publikums und 
erschaffen wundervolle Momente.
Eintrittskarten ab 37,90 Euro

Kammerkonzerte Neuenhagen: Barockensemble UCCA NOVA
17.09.2016 um 19:00 Uhr
Doerthe Maria Sandmann – Sopran, Katharina Glös – Blockflöten, Rahel Bader – 
Barockcello, Natalie Pfeiffer – Cembalo mit Werken von Antonio Vivaldi, Domenico 
Scarlatti, Giovanni Gabrieli, Georg Friedrich Händel u. a.
Veranstalter: Musikpodium Neuenhagen-Hoppegarten e. V.
Karten: musikpodium@gmx.de / Tel.: (03342) 206600, Abendkasse: 15,00 Euro

Familienmusical „Der Traumzauberbaum und Mimmelitt“
24.09.2016 um 16:00 Uhr mit dem Reinhard-Lakomy-Ensemble
So eine Aufregung! Der Traumzauberbaum hat erfahren, dass sein kleiner Freund 
Mimmelitt, das Stadtkaninchen, in Schwierigkeiten steckt. Mimmelitt soll ein quiet-
schendes Geheimnis fangen, das nachts in der  Stadt umherschleicht. Ob der 
Traumzauberbaum, Moosmutzel und die Kinder helfen können? 
Dauer: ca. 80 Minuten, ohne Pause
Das REINHARD-LAKOMY-Ensemble, das sind die Sängerinnen und Schauspiele-
rinnen Olivia Winter, Barbara Hellmuth und Susi Wiemer.
Eintrittskarten ab 21,80 € für Erwachsene/15,20 € für Kinder 

Chorkonzert des Männerchores Frohsinn 1880
25.09.2016 um 15:00 Uhr

Die Ü40-Tanzparty mit der Musikboutique Berlin
30.09.2016 um 20:00 Uhr
Tanz- und Kulthits, Discofox-Klassiker und mehr
Tanzabend für alle lebenslustigen Menschen, ob Single oder Pärchen, im besten 

Alter ab 40! 
Eintrittskarten ab 8,00 €

Die Legende Roy Black
09.10.2016 um 16:00 Uhr
Eine Show von und mit Kay Dörfel
Er war der größte deutsche Schlagerstar – belächelt, kopiert, doch nie erreicht! 

„Ganz in weiß“ und „Du bist nicht allein“ begeisterten eine ganze Generation. Die 
Wirkung dieser Erfolgstitel hallt bis heute nach und der Hitparadenkönig wurde be-
reits tausende Male gecovert. Kay Dörfel, der den TV- und Radiostar schon von 
Kindesbeinen an verehrt, steht selbst seit seinem 6. Lebensjahr auf internationalen 
Bühnen. Mit der Show „Die Legende Roy Black“ erfüllt sich der sympathische En-
tertainer einen ganz großen Traum: Mit Bewunderung, großem Respekt und viel 
Einfühlungsvermögen wagt der Schlagersänger einen Rückblick auf die Hits des 
Roy Black und deren Hintergründe. Stilecht und mit der Stimme, die Roys so sehr 
ähnelt, erleben die Zuhörer ein Konzert – ganz nah an ihrem Idol.
Eintrittskarten ab 29,20 Euro

FreitagsFilm plus: StummfilmKonzert
14.10.2016 um 19:30 Uhr
GRAF VON BOTHMER: SAFETY LAST! 
(deutscher Titel: Ausgerechnet Wolkenkratzer!)
[Fred C. Newmeyer, Sam Taylor, USA 1923, mit Harold Lloyd]
Stephan Graf von Bothmer  begleitet den legendären Streifen  „Safety Last!“  aus 
dem Jahre  1923 live am Flügel: rasant, spannend und urkomisch. „Safety Last!“ 
hat Harold Lloyd unsterblich gemacht. Hollywoods erfolgreichster Komiker der 20er 
Jahre schuf mit dieser atemberaubenden thrill-comedy ein Meisterwerk, das zur 
Ikone der Filmkunst wurde und dessen Schluss-Sequenz sich in das Gedächtnis 
jedes Zuschauers eingräbt: Das Bild von Harold, der an einem Uhrzeiger hängt, 
während unter ihm eine Straßenschlucht gähnt.
Der Film erzählt die Geschichte eines kleinen Mannes, der, um seiner Verlobten zu 
imponieren, über sich hinaus wächst.
Stephan Graf v. Bothmer lenkt den Blick mit seiner Musik nicht nur auf die herzerfri-
schenden Gags, sondern auch auf die Tiefe des Filmes. Der Pianist und Komponist 
füllt mit seinen spektakulären StummfilmKonzerten Theater und Konzerthäuser auf 
fünf Kontinenten
Eintrittskarten ab 9,50 Euro 

Kammerkonzerte Neuenhagen: PIANO RECITAL
15.10.2016 um 19:00 Uhr
Danae Dörken – Klavier
mit Werken von Claude Debussy, Johannes Brahms, Erik Satie und Frédéric Chopin
Karten: musikpodium@gmx.de / Tel.: (03342) 206600, Abendkasse: 15,00 Euro

WALTER PLATHE „Alles weg‘n de‘ Leut‘“
16.10.2016 um 16:30 Uhr
Das Otto-Reutter-Programm
Eintrittskarten ab 19,50 Euro

THE CASHBAGS – A tribute to JOHNNY CASH
28.10.2016 um 20:00 Uhr
The Cashbags um US-Sänger Robert Tyson sind mit unzähligen Konzerten seit 
2008 Europas erfolgreichstes Johnny Cash Revival.
Das Quartett gleicht in Klang und Erscheinungsbild 1:1 seinem berühmten Vorbild in den 
späten 60ern und liefert mit authentischer Stimme, Westerngitarre, Telecaster, Kontra-
bass und Schlagzeug detailgenau alle Klassiker im Rahmen einer mitreißenden Show.
Eintrittskarten ab 32,00 Euro

Tatjana Meissners Comedy-Lese-Show „Du willst es doch auch“
29.10.2016 um 19:30 Uhr
Tatjana Meissner, Autorin und eine der erfolgreichsten deutschen Kabarettistinnen, ist 
dafür bekannt, dass sie gern über Sex redet. Allerdings nie unter der Gürtellinie, häufig 
ein wenig verrucht, manchmal sehr frech, aber humorvoll und immer authentisch.
Eintrittskarten ab 19,50 Euro

Karten für Veranstaltungen können – wenn nicht anders angegeben – direkt im 
Bürgerhaus jeweils dienstags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr im Foyer er-
worben werden. Eine Online-Buchung über die Homepage des Bürgerhauses  
www.buergerhaus-neuenhagen.de ist für die meisten Veranstaltungen ebenfalls 
möglich. Außerdem läuft der Kartenvorverkauf über folgende Vorverkaufsstellen:

 • Theaterkasse Rainer Reisen, Ernst-Thälmann-Str. 23, Neuenhagen, 
  Tel. (03342) 23770, http://www.rainerreisen.de/
 
 • Reisen & Kultur Neuenhagen, Hauptstr. 48, Neuenhagen, 
  Tel.: (03342) 424657, http://www.reisen-und-kultur.de/
 
 • FDGB-Reisen Heike Tardel, Roseggerstr. 11, Neuenhagen, 
  Tel.: (03342) 209392, http://www.fdgb-reisen.de/
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